
 

 

Aufgaben und Ziele  
öffentlicher Schulen in freier Trägerschaft 

 

 

Schulen in freier Trägerschaft tragen entscheidend bei zu Qualität und 
Vielfalt des öffentlichen Bildungswesens. 

Bildungsexperten aus Wissenschaft, Schule und Schulverwaltung, aus Politik, 
Kultur und Wirtschaft ebenso wie internationale Vergleichsstudien wie TIMSS 
und PISA bestätigen:  

Ausschlaggebend für die Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens in 
einem Land ist nicht der organisatorische Gesamtaufbau seines mehr oder we-
niger gegliederten Schulsystems; entscheidend sind vielmehr Qualität, Profil 
und Vielfalt der einzelnen Schulen und das in ihnen verwirklichte Maß an Diffe-
renzierung der Leistungsanforderungen und an Individualisierung der Lernpro-
zesse. 

Zur Umsetzung und konkreten Ausgestaltung dieser Kriterien leisten in Deutsch-
land Schulen in freier Trägerschaft einen unverzichtbaren Beitrag. Sie sind damit 
gegenüber den Eltern und Schülerinnen und Schülern Garanten der Wahlmög-
lichkeit bei deren Suche nach Bildungseinrichtungen und Bildungsgängen, die 
ihren jeweiligen Vorstellungen von schulischer Orientierung und Begleitung 
beim Aufwachsen und Erwachsenwerden sowie von beruflicher Ausbildung in 
besonderer Weise entsprechen. 

 

Schulen in freier Trägerschaft stehen für eine Vielzahl profilierter Einrich-
tungen in allen Schularten und Schulformen und auf allen Schulstufen. 

Sie sind in ihrer Arbeit selbstständig und eigenverantwortlich, getragen von ih-
rem spezifischen Schulethos, geprägt durch ihr je eigenes Schulprofil und 
Schulprogramm. Sie sind lernende Systeme: Traditionsbezogen und zukunfts-
orientiert greifen sie neue pädagogische Herausforderungen auf und werden so 
zu Werkstätten für die Entwicklung und Erprobung neuer Antworten und Lö-
sungen. Sie wissen sich für ihre Schulqualität gegenüber Eltern, Öffentlichkeit 
und beruflicher Praxis verantwortlich. Sie sehen sich mit ihren Angeboten im 
qualitätsförderndem Wettbewerb und in Idealkonkurrenz untereinander sowie 
mit den Schulen in staatlicher Trägerschaft. Sie erkennen in der Geschichte des 
Schulwesens auch die Geschichte ihrer pädagogischen Leitbilder und Innovati-
onskraft. 

 

Schulen in freier Trägerschaft stehen für das intensive Bemühen um ein 
Höchstmaß an Differenzierung der Leistungsanforderungen und an Indivi-
dualisierung der Lernprozesse. 

Sie nehmen die Vielfalt der Lebenswelten in unserer offenen und pluralistischen 
Gesellschaft ernst. Sie gestalten ihre Bildungsgänge so aus, dass diese die Förde-
rung einseitiger wie mehrfacher Begabungen ebenso erlauben wie die Förde-



 

 

rung und Integration von Kindern und Jugendlichen mit belasteten und belas-
tenden Lebensläufen und Lernbiographien. Sie vertreten eine ganzheitliche Bil-
dung und Ausbildung der personalen, sozialen und kognitiven sowie der künst-
lerisch-ästhetischen und der handwerklich-technischen Kompetenzen ihrer 
Schülerinnen und Schüler. Sie stellen sich der Forderung nach einem Unterricht 
und nach Arbeitsformen, die ein selbstständiges und eigenverantwortliches - 
und über die Schule hinaus lebensbegleitendes  - Lernen ermöglichen. 

 

Schulen in freier Trägerschaft sehen sich bei aller Vielfalt und Unterschied-
lichkeit - und unabhängig von den unterschiedlichen Werteorientierungen, 
Glaubensbindungen und weltanschaulichen Positionen ihrer Trägerein-
richtungen und Dachverbände - in ihrer Verantwortung gegenüber den ih-
nen anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch 
eine Reihe gemeinsamer pädagogischer Leitvorstellungen verbunden. 

Sie bemühen sich um die Bildung von Lern- und Lebensumwelten, die sich 
durch gemeinsame pädagogische Merkmale ausweisen und auszeichnen: 

• durch Räume, die Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und Selbsterprobung 
eröffnen, Orientierung für den weiteren Lebensweg geben, Schutz vor Aus-
grenzung bieten; 

• durch Zeiten, in denen nicht vorrangig Zielgerichtetheit, Tempo, Entwick-
lung, Vorankommen im Zentrum stehen, sondern in denen auch Suchen, 
Langsamkeit, Verharren, verlässliche Wiederholung und Wiederkehr als 
wichtiger Baustein persönlicher Entwicklung anerkannt sind; 

• durch Menschen, die persönliche Zuwendung und Betreuung mit professi-
oneller Beobachtung und pädagogischer Führung verbinden, die belastba-
re Beziehungen ermöglichen, aber auch loslassen und freigeben können; 

• durch Werte und Ideen, die jungen Menschen helfen können, zentrale 
menschliche Fragen zu stellen und zu beantworten, ihre Gegenwart als 
sinnerfüllt zu erleben, sich mit Gestaltungswillen und Zuversicht auf den 
nächsten Tag und die fernere Zukunft einzulassen. 

 

Die Schulaufsicht hat sich auf eine Rechtsaufsicht über die Einhaltung der 
Genehmigungs- und Anerkennungsvoraussetzungen der Schulen in freier 
Trägerschaft zu beschränken. Dabei  hat "Gleichwertigkeit" und nicht 
"Gleichartigkeit" alleiniger Maßstab zu sein. 

Schule ist eine öffentliche Aufgabe, das gesamte Schulwesen steht unter der 
Aufsicht des Staates. Alle Schulen unabhängig von ihrer Trägerschaft erfüllen 
gemeinsam den öffentlichen Bildungsauftrag und sind dabei an das Demokra-
tiegebot, den Wertekonsens der Verfassung und an die grundlegenden Bil-
dungsziele der Schulgesetze gebunden. 

Ein vielfältiges Schulwesen kann aber nur entstehen und sich weiterentwickeln, 
wenn den Schulen in freier Trägerschaft größtmögliche Gestaltungsfreiheit bei 
Inhalten, Methoden und Organisation des Unterrichts eingeräumt wird. Dies ist 
insbesondere auch bei der Erteilung von Berechtigungen zur Ausstellung von 
Zeugnissen mit öffentlicher Wirkung (Anerkennung) und bei der Erteilung von 
Unterrichtsgenehmigungen für Lehrer an Schulen in freier Trägerschaft zu be-



 

 

rücksichtigen. Maßnahmen der Schulaufsicht dürfen die grundgesetzlich veran-
kerte Gestaltungsfreiheit der Schulen nicht einschränken. 

Die Schulen in freier Trägerschaft stellen sich einer kritischen Überprüfung des 
Erfolges ihrer pädagogischen Arbeit und entwickeln die notwendigen Instru-
mente zur Evaluation.  

 

Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft haben grund-
sätzlich den gleichen Anspruch auf Förderung und finanzielle Ausstattung 
ihrer Schulen wie Schülerinnen und Schüler staatlicher Schulen. 

Schulen in freier Trägerschaft ist es aus gutem Grunde untersagt, nur Schülerin-
nen und Schüler aus finanziell leistungsfähigeren Familien aufzunehmen (Son-
derungsverbot). Das entspricht ihrem eigenen Anspruch  und realisiert zugleich 
ein gesamtgesellschaftliches Interesse. Die AGFS lehnt die ausschließliche Ge-
winnorientierung einer Bildungseinrichtung ab. Alle Mitgliedsschulen der AGFS 
arbeiten auf gemeinnütziger Grundlage. Deshalb haben freie Schulen einen An-
spruch auf hinreichende staatliche Förderung, die es ihnen ermöglicht, einen 
Querschnitt von Schülerinnen und Schülern aus allen gesellschaftlichen Schich-
ten aufzunehmen. 

Schulen in freier Trägerschaft gewährleisten 100% Schule, erhalten dafür heute 
aber in einigen Bundesländern kaum mehr als 50% Finanzhilfe vom Staat, neu-
gegründete Schulen zudem meist erst nach einer mehrjährigen "Wartefrist". Die 
Konsolidierung der Haushalte der Öffentlichen Hand zu Lasten der Schulen in 
freier Trägerschaft bei gleichbleibenden oder steigenden Ausgaben für staatli-
che Schulen darf nicht länger Leitlinie der Bildungspolitik sein. Die Gründung 
und der Betrieb einer Schule in freier Trägerschaft ist Ausdruck bürgergesell-
schaftlichen Engagements und staatlicherseits nicht zu behindern, sondern zu 
unterstützen. 

Die Gesamtheit der fortgesetzten finanziellen Beeinträchtigung von Schulen in 
freier Trägerschaft hat dazu geführt, dass Deutschland im europäischen Ver-
gleich einen hinteren Rangplatz hinsichtlich des Anteils freier Schulen am ge-
samten Schulwesen einnimmt. Auch angesichts dieses unbefriedigenden Sach-
verhaltes – und nicht nur angesichts der alarmierenden Ergebnisse deutscher 
Schulen bei internationalen Vergleichsuntersuchungen – ist eine grundlegende 
Kurskorrektur der Bildungspolitik in Deutschland überfällig. 

 

Hamburg, im November 2008 



 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
Mittelweg 147, 20148 Hamburg 
Tel.: 040/414601-22, Fax: 040/414601-11 
Geschäftsführer: Rechtsanwalt Stephan May 
Internet: www.agfs.org, Mail: mail@agfs.org 
 
In der Bundesarbeitsgemeinschaft Freier Schulen arbeiten die fünf Vereinigun-
gen und Verbände von Schulen in Freier Trägerschaft auf Bundesebene zusam-
men. Durch diese sind in der AGFS ca. 3.160 Schulen mit etwa 771.000 Schüle-
rinnen und Schülern organisiert.  
 
 
 
 
 
Arbeitskreis Katholischer Schulen in Freier Trägerschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland (AKS) 
Kaiserstr. 161, 53113 Bonn 
Tel.: 0228/103-247, Fax: 0228/103-201 
Mail: l.schreiber@dbk.de 
 

Arbeitskreis Evangelische Schule (AKES) 
c/o EKD-Kirchenamt 
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover 
Tel.:0511/2796-240 , Fax: 0511/2796-277 
Mail: angela.hennig@akes.info 
 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart 
Tel.: 0711/21042-0, Fax: 0711/21042-19 
Mail: bund@waldorfschule.de 
 

Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime e.V. 
Christian-Steger-Str. 11, 46045 Oberhausen  
Tel.: 0208/851423 Fax: 0208/851425  
Mail: e.risse@LEH-internate.de 
 
VDP Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. 
Reinhardtstraße 18, 10117 Berlin 
Tel.: 030/284450880, Fax:  030/284450889 
Mail: vdp@privatschulen.de 


